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Rundschreiben 051/2020 
 

Auditstandard IFS  Food 

 

Betrifft: IFS Food Version 7 – jetzt veröffentlicht Frist:  

Kurzinfo: Ab 1. März 2021 Anwendung möglich, ab 1. Juli 2021 ist die Version 7 
dann verpflichtend 

 
Der IFS freut sich bekannt zu geben, dass die neue Version 7 des IFS Food nun veröf-
fentlicht ist. Erste IFS Assessments nach IFS Food Version 7 können ab dem 1. März 
2021 durchgeführt werden. Ab 1. Juli 2021 ist die neue Version verpflichtend anwend-
bar. 
 
Was ist neu bei IFS Food V7? 

• Stärkere Konzentration auf die Evaluation vor Ort, weniger auf die Dokumenta-
tion 

• Reduzierte Anzahl der Anforderungen um 15 %. 
• Verbesserte Struktur, zugeschnitten auf die Bedürfnisseder IFS Stakeholder 
• Jedes dritte Zertifizierungsaudit wird unangekündigt durchgeführt 
• Die Lebensmittelsicherheitskultur wurde in die Liste der Assessmentanforderun-

gen aufgenommen 
• Der Auditbericht ist klarer strukturiert und benutzerfreundlicher 
• Verbessertes und genauer definiertes Bewertungssystem – ein „B“ ist künftig als 

Abweichung zu werten, nicht als Nichtkonformität. (weitere Informationen dazu 
hier) 

• Obligatorische „Global Location Number“ für Unternehmen im Europäischen 
Wirtschaftsraum und dem Vereinigten Königreich 

• Liste der Auditanforderungen abgestimmt auf die neuesten GFSI Benchmarking-
Anforderungen Version2020.1, FSMA und EU-Verordnungen 

 
 

https://www.ifs-certification.com/images/standards/ifs_food7/documents/IFS_Scoring_Brochure_FoodV7_DE.pdf
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Weitere Informationen zum IFS und IFS Food 7 finden Sie hier sowie eine Kurzübersicht 
im beigelegten Infoblatt.  
 
 
 
Gültig ab/Status:  1. März 2021 – möglich 
  1. Juli 2021 - verpflichtend 

Beilagen: B1 - Infosheet 

 
 
 
 

Freundliche Grüße 
BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 
 

KommR Willibald Mandl e.h. 
Bundesinnungsmeister 

DI Anka Lorencz e.h. 
Geschäftsführerin 

 

https://www.ifs-certification.com/index.php/de/standards/4129-ifs-food-standard-de
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/lebensmittelgewerbe/infoblatt-auditstandard-ifs-food-version-7.pdf
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